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Einheitswert l Grundlage für die Besteuerung von Liegenschaften

Liebe Klientinnen 
und Klienten!
Kennen Sie den Einheits-

wert Ihrer Liegenschaft 
oder Eigentumswohnung? 
Wissen Sie überhaupt was 
der Einheitswert genau ist? 
Der Begriff „Einheitswert“ 
ist den meisten deshalb be-
kannt, weil er die Grundlage 
für die Besteuerung von Lie-
genschaften und deren Ein-
tragung ins Grundbuch dar-
stellt. Wie hoch dieser wirk-
lich ist, weiß kaum jemand, 
hat doch dieser Wert mit dem 
tatsächlichen Wert der Lie-
genschaft wenig zu tun. 

Dies war auch der Grund, 
warum der Verfassungs-
gerichtshof am 21. Septem-
ber 2011 die Regelung für die 
Grundbucheintragungsge-
bühr aufgehoben hat. Die-
se war vom dreifachen Ein-
heitswert der Liegenschaft 
zu berechnen. Der Verfas-
sungsgerichtshof hielt die-
sen Wert als Bemessungs-
grundlage für unsachlich. Er 
setzte dem Gesetzgeber ei-
ne Reparaturfrist bis 31. De-
zember 2012, widrigenfalls 
die Steuer vom – bei weitem 
höheren – tatsächlichen Wert 
zu berechnen wäre. 

Es ist bereits eine bedauer-
liche Tradition, dass der öster-
reichische Gesetzgeber seine 
Gesetzesentwürfe spät prä-
sentiert und erst in den letz-
ten Sitzungen vor Fristablauf 
ein Gesetz beschlossen wird, 
auch wenn er, wie hier, über 
ein Jahr Zeit hat. So kam es 
erst im Oktober zur Begut-
achtung eines Gesetzesent-
wurfes, der für fast alle un-

entgeltlichen Grundstück-
stransaktionen als Bemes-
sungsgrundlage für die Ge-
bühr den Verkehrswert vor-
sah. Dagegen liefen so ziem-
lich alle Betroffenen, auch die 
Rechtsanwaltschaft, Sturm. 

Doch so heiß, wie gekocht 
wurde, wird meistens doch 
nicht gegessen: Das Gesetz 
wird nun im Dezember in der 
Form beschlossen, dass die 
Eintragungsgebühr bei Über-
gaben im Familienkreis nach 
wie vor auf Basis des (nied-
rigeren) dreifachen Einheits-
wertes berechnet wird. 

Eine weitere Einnahme-
quelle im Zusammenhang 
mit Grundstücken entdeckte 
der Gesetzgeber in der Be-
steuerung der Wertsteige-
rung von Grundstücken. Bis-
her fiel eine Spekulations-
steuer nur dann an, wenn 
ein Grundstück innerhalb 
von zehn Jahren um einen 
höheren Wert als die An-
schaffungskosten veräußert 
wurde. Seit kurzem fällt eine 
Steuer bei der Veräußerung 
von privaten Liegenschaf-
ten an, die zwischen 3,5 Pro-
zent des Verkaufspreises und 
25 Prozent der Differenz zwi-
schen Anschaffungsbetrag 
und Veräußerungsbetrag 
liegt. Neben den Ausnahmen 
für den Hauptwohnsitz und 
für selbst hergestellte Ge-
bäude gibt es noch mehrere 
andere Ausnahmen, die den 
Wünschen verschiedener In-
teressensgruppen gerecht 
werden sollen. Eine Prüfung 
des Einzelfalles ist hier un-
umgänglich.

Der Gesetzgeber hat also 
Grund und Boden als eine 
weitere mögliche Einnahme-
quelle entdeckt und entspre-
chende Gesetz beschlossen. 
Das letzte Wort ist aber mit 

Sicherheit noch nicht gespro-
chen. Da auch die Grunder-
werbssteuer (derzeit) auf Ba-
sis des Einheitswerts zu be-
rechnen ist, ist wohl damit zu 
rechnen, dass auch diese Be-
stimmung vom Verfassungs-
gerichtshof im Rahmen des 
anhängigen Prüfungsverfah-
rens aufgehoben wird.

Die Abwicklung in Zusam-
menhang mit der Immobili-
entransaktionsteuer erfolgt 
ab 1. Jänner 2013 bei Verträ-
gen, die ein Rechtsanwalt er-
stellt, im Rahmen der Selbst-
berechnung. Das bedeutet, 
dass wir für Sie den Behör-
denverkehr von der Prüfung 
über die Berechnung bis zur 
Weiterleitung der Steuer an 
das Finanzamt erledigen: 
Das Zahlen der Steuer ist für 
Sie ohnehin schon lästig ge-
nug. n

Mag. Katharina Pauschenwein
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Kartellrecht ist aus dem 
modernen Wirtschaftsleben 
nicht mehr wegzudenken und 
hat sich in den vergangenen 
Jahren tiefgreifend verändert. 
Kartellrecht soll sicherstellen, 

dass wettbewerbsbeschränkende 
Absprachen, bestimmte 
Verhaltensweisen von Markt- 
beherrschern und Unternehmens-
zusammenschlüsse, soweit sie dem 
freien Wettbewerb zuwiderlaufen, 

In ZeIten der BanKen- und WIrtschaftsKrIse werden 
Verbraucherschutzbestimmungen immer wichtiger. Der EuGH hat sich in 
einem aktuellen Fall mit dem Kreditnehmerschutz beschäftigt und dabei 
auch richtungsweisende Aussagen zu Verbraucherschutzbestimmungen in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) getroffen.  seIte 8

VorsIcht: In letzter Zeit häufen 
sich die Fälle, wo Unternehmen 
durch Faxzusendungen ersucht 
werden, Eintragungen in Online-
Branchenbüchern wie dem „Gelben 
Branchenbuch“ zuzustimmen 
bzw. die Richtigkeit ihrer Daten zu 
bestätigen. 
 seIte 5

unterbunden werden. Dadurch 
sollen die gesamtwirtschaftlichen 
Vorteile des Wettbewerbs erhalten 
bleiben, die sich insbesondere durch 
mehr Auswahl für die Verbraucher, 
ständige Produktneuerungen, 
Qualitätsverbesserungen und niedrige, 
wettbewerbsfähige Preise zeigen.
 seIte 6
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Der Rücktritt kann binnen ei-
ner Woche nach Zustande-
kommen des Vertrages er-
klärt werden, wenn dem Ver-
braucher anlässlich der Ver-
tragserklärung eine schrift-
liche Belehrung über das 
Rücktrittsrecht ausgefolgt 
wurde. Die Rücktrittsfrist be-
ginnt jedoch überhaupt nicht 
zu laufen, wenn die Beleh-
rung durch den Unternehmer 
unterbleibt. 

Ob dieses dem Verbrau-
cher zustehende Rücktritts-
recht auch auf Änderungs- 
oder Auflösungsvereinba-
rungen anwendbar ist, hat-
te nunmehr jüngst der Ober-
ste Gerichtshof zu entschei-
den (vgl. OGH 28.6.2012, 2 Ob 
1/12d). Die Beklagte ist Mie-
terin einer Wohnung, die sie 
seit ihrer Kindheit bewohnt, 

die klagende GmbH ist die 
Vermieterin. Bei dem der Ent-
scheidung zu Grunde liegen-
den Sachverhalt ging es (zu-
sammengefasst) darum, dass 
der Geschäftsführer der Ver-
mieterin die Mieterin in de-
ren Wohnung aufsuchte und 
diese nach längeren Verhand-
lungen, intensivem Drängen 
und der Drohung, wegen Ver-
nachlässigung des Mietge-
genstandes „hinausgeklagt“ 
zu werden, dazu veranlasste, 
eine vorbereitete Vereinba-
rung über die einvernehm-
liche Auflösung des Mietver-
trages zu unterschreiben. Ei-
ne Information über ein Rück-
trittsrecht wurde der Miete-
rin dabei nicht ausgefolgt. 
Die Mieterin hatte nie den 
Wunsch, den Mietvertrag auf-
zulösen.   

Zehn Tage nach der Unter-
fertigung erklärte die Mie-
terin den Rücktritt von die-
ser Vereinbarung und zahl-
te auch weiterhin den Miet-
zins und die Betriebskosten. 
In weiterer Folge begehrte die 
Vermieterin von der Mieterin 
mittels Klage die Räumung 
der Wohnung unter Berufung 
auf die erfolgte Vertragsauflö-
sung. Diese wendete ein, dass 
ihr ein – mangels Rechtsbe-
lehrung durch die Vermiete-
rin unbefristetes – Rücktritts-
recht zustehe, das sie auch 
ausgeübt habe, sodass der 
Mietvertrag weiterhin auf-
recht sei. Die Vorinstanzen als 
auch der OGH folgten der An-
sicht der Mieterin und wiesen 
die Räumungsklage ab.

Dazu hat der OGH unter 
anderem erwogen, dass das 
Rücktrittsrecht vorwiegend 
den Schutz des Verbrauchers 
vor Überrumpelung beim 
Vertragsabschluss durch frag-
würdig agierende Unterneh-
mer und ihre Vertreter be-
zweckt. Der Verbraucher soll 
dabei vor Rechtsnachtei-

len bewahrt werden, die ihm 
durch die Ausnützung sei-
ner typischerweise schwä-
cheren Position drohen. Wei-
ters spricht der Gesetzeswort-
laut des § 3 KSchG zwar dafür, 
dass der Gesetzgeber (zumin-
dest primär) den Vertragsab-
schluss bei „Haustürgeschäf-
ten“ vor Augen hat, demnach 
Willenserklärungen des Ver-
brauchers, die typischerwei-
se auf die Begründung, nicht 
aber auf die Änderung oder 
Aufhebung eines Vertrags-
verhältnisses gerichtet sind. 
Das Schutzbedürfnis des Ver-
brauchers bei einem beste-
henden Vertragsverhältnis ist 
in der Regel geringer als bei 
einem Vertragsabschluss. Im 
Fall von Vertragsänderungen 
ist daher nur in Ausnahme-
fällen ein Rücktrittsrecht in 
Betracht zu ziehen. Es muss 
sich um eine solche Erklärung 
handeln, die für den Verbrau-
cher von vergleichbarer wirt-
schaftlicher Tragweite ist  
wie der Vertragsabschluss 
selbst. Das wird auf die Ver-
einbarung über die Auflö-
sung eines Wohnungsmiet-
vertrages regelmäßig zutref-
fen, wird doch der Mieter da-
durch der Gefahr ausgesetzt, 
sich eine neue Wohnung su-
chen zu müssen. 

Im Ergebnis bleibt festzu-
halten, dass das Rücktritts-
recht nach § 3 Abs. 1 KSchG 
auch bei einem aufrechten 
Vertragsverhältnis in Betracht 
kommt, wenn die Vertragser-
klärung des Verbrauchers in 
ihrer wirtschaftlichen Trag-
weite dem Vertragsabschluss 
entspricht.    n

Schutz der Verbraucher

D 
 
as Konsumenten-

schutzgesetz sieht vor, 
dass ein Verbraucher bei 
sogenannten „Haustür-
geschäften“ vom Ver-
trag zurücktreten kann, 
wenn er also seine Ver-
tragserklärung weder in 
den vom Unternehmer 
für seine geschäftli-
chen Zwecke dauernd 
benützten Räumlich-
keiten, noch bei einem 
von diesem dafür auf 
einer Messe oder einem 
Markt benützten Stand 
abgegeben hat.

Haustürgeschäft l Rücktrittsrecht bei Auflösungsvereinbarung?

Tipp

Ein Vermieter ist 
iSd KSchG dann als 
Unternehmer zu qualifi-
zieren, wenn 
n Hausbesorger 

beschäftigt werden
n eine Mehrzahl dau-

ernder Vertrags-
partner vorliegt und

n die Einschaltung von 
anderen Unternehmen 
als Erfüllungsgehilfen 
erforderlich ist.

Als annähernde Richt-
zahl für die Mehrzahl 
von Vertragspartnern 
wurde angenom-
men, dass der private 
Hauseigentümer (noch) 
als Verbraucher anzuse-
hen sei, wenn in seinem 
Haus nicht mehr als 
fünf Mietgegenstände 
in Bestand gegeben 
werden. 
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Beim ersten Lesen ent-
steht oftmals der Eindruck, 
es handle sich um die „Gel-
ben Seiten“ der Firma Herold. 
Viele Unternehmer unter-
fertigen daher das übermit-
telte Formular in dem Glau-

ben, es handle sich um ein 
unentgeltliches Angebot. Tat-
sächlich findet in dem Schrei-
ben aber – zumeist im Fließ-
text der rechten Randspalte – 
ein unauffälliger Entgeltlich-
keitshinweis, der leicht über-
sehen werden kann. Die Folge 
sind horrende Rechnungen.

Besagten Online-Bran-
chenbüchern ist es gemein, 
dass die betreffenden Inter-
netseiten in der Regel nur 
kurze Zeit existieren, oftmals 
keine realen Firmen- bzw. 
Personennamen verwendet 
werden und auch mit un-
richtigem rechtlichem Vor-
bringen hantiert wird. Kün-
digungsschreiben werden 
regelmäßig abgelehnt oder 
ignoriert.

Die Rechtslage ist jedoch 
eindeutig. Gemäß § 28a UWG 
ist es verboten, im geschäft-
lichen Verkehr zu Zwecken 
des Wettbewerbs für Ein-
tragungen in Verzeichnis-
se wie etwa Branchen-, Te-
lefon- oder ähnliche Regis-
ter, mit Zahlscheinen, Erlag-
scheinen, Rechnungen, Kor-
rekturangeboten oder Ähn-
lichem zu werben oder die-
se Eintragungen auf solche 
Art unmittelbar anzubieten, 
ohne entsprechend unmiss-
verständlich und auch gra-
phisch deutlich darauf hin-
zuweisen, dass es sich ledig-
lich um ein Vertragsanbot 
handelt. Diese Regelung er-
fasst insbesondere jene Fäl-
le, wo die Adressaten solcher 
Zusendungen Gefahr laufen, 
irrtümlich Zahlungen zu 
leisten oder das Schriftstück 
zu unterschreiben und da-
mit das Angebot erst anzu-
nehmen. 

Auch der Oberste Gerichts-
hof hat sich bereits mit die-
ser Problematik auseinan-
dergesetzt und Werbefor-
mulare, bei welchen die we-
sentlichen Informationen 
über das Vertragsangebot 
im Kleingedruckten und an 

unüblicher Stelle verborgen 
sind und erst mit besonde-
rer Aufmerksamkeit ent-
deckt werden müssen, als 
rechtswidrig erkannt (vgl. 4 
Ob 1/12d zur Domain „www.
online-brachenbuch.at“).

Ganz ähnlich ist die Rechts-
lage in Deutschland. Nach 
der deutschen Judikatur sind 
überraschende Entgeltklau-
seln in AGB bzw. Auftrags-
formularen unwirksam und 
zwar auch gegenüber Unter-
nehmern. In einer aktuellen 
Entscheidung (BGH, Urt. v. 
26. Juli 2012 – VII ZR 262/11) 
hat der deutsche Bundesge-
richtshof in diesem Zusam-
menhang ausgesprochen, 
dass Eintragungen in Bran-
chenverzeichnissen im In-
ternet zwar nicht generell, 
aber in einer Vielzahl von 
Fällen unentgeltlich ange-
boten würden und daher im 
Fall der Entgeltlichkeit die 
berechtigte Kundenerwar-
tung entsprechend zu korri-
gieren sei. Die Bezeichnung 
eines Formulars als „Eintra-
gungsantrag Gewerbedaten-
bank“ mache beispielsweise 
nicht hinreichend deutlich, 
dass es sich um ein Angebot 
zum Abschluss eines ent-
geltlichen Vertrags handle. 
Weiters sei ein unauffälliger 
Hinweis in einer Randspalte, 
die im Fließtext untergehe, 
jedenfalls nicht ausreichend.

Zusammengefasst ist da-
her in den meisten Fällen 
gar kein wirksamer Ver-
trag zustande gekommmen 
bzw. zumindest die Entgelt-
lichkeitsklausel nicht Ver-
tragsinhalt geworden. Den-
noch ist im Zusammen-
hang mit Zusendungen sol-
cher Anschreiben besonde-
re Vorsicht geboten. Wenn 
man tatsächlich auf diesen 
„Trick“ hereingefallen ist, ist 
jedenfalls sofort ein entspre-
chendes Rücktritts- bzw. Wi-
derrufsschreiben an das Un-
ternehmen zu senden.  n

i 
 
n letzter Zeit häufen 

sich die Fälle, wo ver-
schiedenste Adressaten 
durch Anschreiben er-
sucht werden, Eintra-
gungen in Online-Bran-
chenbüchern wie dem 
„Gelben Branchenbuch“ 
zu überprüfen bzw. die 
Richtigkeit ihrer Daten 
zu bestätigen. 

Vorsicht l bei Online-Branchenbüchern

Teurer Reinfall

BranchenBuchanfragen 
können teuer werden.
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ternehmenspolitik und ist 
ein Kernbereich unternehme-
rischer Compliance. 

Kartellrecht berührt sämt-
liche unternehmerischen 
Verhaltensweisen, die unmit-
telbar oder mittelbar Aus-
wirkungen auf den Wett-
bewerb haben. Aus diesem 
Grund ist Kartellrecht auch 
in Bereichen relevant, bei de-
nen man dies auf den ersten 
Blick nicht vermuten würde. 
Dies erhöht die Gefahr von 
Verstößen naturgemäß er-
heblich, weil man sich der 
einschlägigen Probleme und 
lauernden Fallstricke häufig 
nicht bewusst ist. 

Auch Vereinbarungen in 
den Bereichen Beschaffung 
und Vertrieb, Lizenzierung 
geistigen Eigentums, For-
schung und Entwicklung, Pro-
duktion sowie Spezialisierung 
bergen stets eine Vielzahl kar-
tellrechtlicher Problemstel-
lungen.

Unternehmenszusammen-
schlüsse (beispielsweise Fu-
sionen, Unternehmens- und 
Unternehmensanteilskäufe, 
Bildung von Gemeinschafts-
unternehmen und Joint Ven-
tures) können auch dann der 
kartellrechtlichen Fusions- 
beziehungsweise Zusammen-
schlusskontrolle unterliegen, 
wenn kleine oder mittlere Un-
ternehmen (KMU) betei ligt 
sind; und zwar dann, wenn 
daneben auch ein oder meh-
rere „größere“ Unternehmen 
mitwirken. Ist ein Zusam-
menschluss nach den ein-
schlägigen Bestimmungen 
anmeldepflichtig, so ist in 
der Regel die Durchführung 
beziehungsweise der Voll-
zug des Zusammenschlusses 
bis zur „Freigabe“ durch die 
Wettbewerbsbehörde verbo-
ten. Ein Verstoß gegen dieses 
Durchführungs- beziehungs-
weise Vollzugsverbot ist 

Nicht nur wegen der gravie-
renden Sanktionen für Ver-
stöße gegen Kartellrecht – 
wie etwa Geldbußen bis zu 
10 Prozent des (Konzern-)Um-
satzes und Schadenersatz-
forderungen in Millionenhö-
he sowie privatrechtliche Un-
wirksamkeit und Undurch-
setzbarkeit der betreffenden 
Vereinbarungen –, die für Un-
ternehmen existenzgefähr-
dende Ausmaße annehmen 
können, bildet für viele Un-
ternehmen die Einhaltung 
des Kartellrechts mittlerwei-
le einen Eckpfeiler ihrer Un-

meist hochgradig geldbußen-
bedroht und zieht in der Regel 
auch die privatrechtliche Un-
wirksamkeit der Zusammen-
schlussverträge nach sich.

Zur Aufdeckung von Kar-
tellrechtsverstößen stehen 
den Wettbewerbsbehörden 
umfangreiche Ermittlungs-
befugnisse zur Verfügung. 
Diese reichen von der Stel-
lung schriftlicher Auskunfts-
verlangen über die Verneh-
mung von Beteiligten und 
Zeugen bis hin zu Hausdurch-
suchungen, welche sich auch 
auf Privaträumlichkeiten be-
ziehen können. Zu einer ganz 
wesentlichen Erhöhung der 
Aufdeckungsrate von Kartell-
rechtsverstößen ist es in jün-
gerer Vergangenheit durch 
die Einführung von Kronzeu-

Freier Wettbewerb durch  Kartellrecht geschützt

K 
 
artellrecht ist aus 

dem modernen Wirt-
schaftsleben nicht mehr 
wegzudenken und hat 
sich in den vergangenen 
Jahren tiefgreifend ver-
ändert. Kartellrecht soll 
sicherstellen, dass wett-
bewerbsbeschränkende 
Absprachen, bestimmte 
Verhaltensweisen von 
Marktbeherrschern und 
Unternehmenszusam-
menschlüsse, soweit 
sie dem freien Wettbe-
werb zuwiderlaufen, 
unterbunden werden. 
Dadurch sollen die ge-
samtwirtschaftlichen 
Vorteile des Wettbe-
werbs erhalten bleiben, 
die sich insbesondere 
durch mehr Auswahl für 
die Verbraucher, ständi-
ge produktneuerungen, 
Qualitätsverbesserun-
gen und niedrige, wett-
bewerbsfähige preise 
zeigen.

Gravierende Sanktionen l bis zu 10 Prozent des Umsatzes
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Freier Wettbewerb durch  Kartellrecht geschützt
genregelungen gekommen. 
Wenn Unternehmen Kartell-
rechtsverstöße bei der Wett-
bewerbsbehörde anzeigen 
und in weiterer Folge bei der 
Aufklärung dieser Verstöße 
vollständig mit der Wettbe-
werbsbehörde kooperieren, 
kann dies unter bestimmten 
Voraussetzungen zum Ver-
zicht auf die Verhängung von 
Geldbußen gegen den Kron-
zeugen führen. Seit Anfang 
2011 wird diese kartellrecht-
liche Kronzeugenregelung 
durch eine strafrechtliche er-
gänzt, die den bei der Aufdeck-
ung entsprechend kooperie-
renden Managern, Mitarbei-
tern und Unternehmen die 
Möglichkeit bietet, bei Erfül-
lung aller Voraussetzungen 
auch strafrechtlich sanktions-

los zu bleiben. Dies betrifft ins-
besondere wettbewerbswid-
rige Absprachen in Vergabe-
verfahren, welche in Österrei-
ch mit bis zu drei Jahren Frei-
heitsstrafe bedroht sind.

Nachfolgend eine Aufzäh-
lung von Rechtsbereichen, in 
denen Sie unbedingt auch die 
kartellrechtlichen Ansprüche 
beachten müssen (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit):
n Beschaffung und Ver-

trieb (beispielsweise Händ-
ler- und Franchiseverträge, 
Handelsvertreterverträge, 
Beschaffungs- und Zuliefer-
verträge, Ein- und Verkaufs-
bedingungen)

n Technologietransfer- und 
Lizenzvereinbarungen

n Forschungs- und Entwick-
lungsvereinbarungen

n Produktions- oder Speziali-
sierungsvereinbarungen

n Verbandsempfehlungen
n Zusammenschlussvorha-

ben (beispielsweise Fusi-
onen, Unternehmens- und 
Unternehmensantei ls -
käufe, Bildung von Gemein-
schaftsunternehmen und 
Joint Ventures). 

n Arbeits- und Bietergemein-
schaften

n Kooperationsverträge zwi-
schen Wettbewerbern

n Compliance und Compli-
ance-Programme

n Audits und Due Diligence-
Prüfungen   n

auch 
arBeitsgemeinschaften 
fallen unter das Kartellrecht.
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In diesem Verfahren (EuGH 
14. Juni 2012, C-618/10, Bane-
sto) ging es um die spanische 
Bankengruppe „Banco Espa-
nol de Crédito SA“ (Banesto), 
die einen Kredit unter Beru-
fung auf einen eingetretenen 
Zahlungsverzug eines Kun-

den fällig stellte. Der Kun-
de hatte einen Darlehensver-
trag über 30.000 Euro für den 
Kauf eines Autos aufgenom-
men. Der Darlehenszins wur-
de mit 7,95 Prozent, der effek-
tive Jahreszins mit 8,89 Pro-
zent und der Verzugszinssatz 
mit 29 Prozent festgesetzt. 
Obwohl die Fälligkeit des Dar-
lehens mit 5. Juni 2014 ver-
einbart war, war Banesto der 
Meinung, dass die Fälligkeit 
schon vorher eingetreten sei, 
da vom Kunden im Septem-
ber 2008 sieben Monatsra-
ten noch nicht geleistet wor-
den seien. 

Die Bank leitete gegen den 
Kunden, einen Verbraucher, 
vorzeitig ein gerichtliches 
Mahnverfahren ein. In die-
sem Verfahren stellte sich un-
ter anderem die Frage, ob es 
verbraucherrechtlich zulässig 
ist, dass Banesto in dem Kre-
ditvertrag Verzugszinsen vor-
gesehen hatte, die mehr als 20 
Prozentpunkte über dem ver-
einbarten Darlehenszinssatz 

lagen. Das spanische Erstge-
richt stellte fest, dass es sich 
bei dem Vertrag um einen 
Formularvertrag handle, der 
nicht wirklich habe ausge-
handelt werden können und 
einseitig auferlegte allgemei-
ne Bedingungen enthalten 
würde. Der Verzugszins von 
29 Prozent sei in einer ma-
schinengeschriebenen Klau-
sel festgelegt gewesen, die 
weder nach Schrifttyp noch 
Schriftgröße noch durch ge-
sonderte Annahme durch den 
Verbraucher vom restlichen 
Text abgesetzt gewesen sei.

Nach Art. 6 der Richtlinie 
87/102/EWG zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaa-
ten über den Verbraucherkre-
dit müssen einem Kunden vor-
ab bestimmte Informationen 
zur Verfügung gestellt wer-
den. Der Verbraucher ist über 
die etwaige Höchstgrenze des 
Kreditbetrags, über den Jah-
reszins und über die Modali-
täten einer Beendigung des 

EuGH l Geltungserhaltende Reduktion unzulässig

Missbräuchliche AGB-Klausel

ve
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n Zeiten der Banken- 

und Wirtschaftskrise 
werden Verbraucher-
schutzbestimmungen 
immer wichtiger. Der 
EuGH hat sich in einem 
aktuellen Fall mit dem 
Kreditnehmerschutz 
beschäftigt und dabei 
auch richtungsweisende 
Aussagen zu Verbrau-
cherschutzbestimmun-
gen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
(AGB) getroffen. 
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in Zeiten der 
Wirtschaftskrise 
werden Verbraucherschutz-
bestimmungen immer 
wichtiger. 

Bei dem entschiedenen Fall 
ging es darum, dass ein Un-
ternehmen (Überlasser) 
einem anderen Unterneh-
men (Beschäftiger) im Rah-
men einer Personalbereit-
stellung mehrere Arbeitneh-
mer überlassen hat. Zwei die-

Vertragsverhältnisses schrift-
lich zu informieren. Die Richt-
linie 93/13/EWG des Rates vom 
5. April 1993 über missbräuch-
liche Klauseln in Verbrau-
cherverträgen verstärkt diese 
Schutzbestimmungen.

Der EuGH stellte fest, dass 
das nationale Gericht von 
Amts wegen die Missbräuch-
lichkeit einer Klausel eines 
Verbrauchervertrags prüfen 
muss, sobald es über die hier-
zu erforderlichen rechtlichen 
und tatsächlichen Grundla-
gen verfügt. Eine missbräuch-
liche Klausel in einem Vertrag 
zwischen einem Gewerbetrei-
benden und einem Verbrau-
cher ist für den Verbraucher 
unverbindlich. Stellen die na-
tionalen Gerichte eine miss-

ser Arbeitnehmer bewarben 
sich in der Folge erfolgreich 
beim Beschäftiger, nachdem 
sie ihre Arbeitsverhältnisse 
zum Überlasser durch Kündi-
gung beendet hatten. In wei-
terer Folge stellte der Über-
lasser dem Beschäftiger, ge-
stützt auf die Geschäftsbe-
dingungen für die vorherge-
hende Personalbereitstellung, 
eine „Vermittlungsprovisi-
on“ für jeden Arbeitnehmer 
in Rechnung. Strittig war im 
vorliegenden Fall, ob die ver-
einbarte „Vermittlungsprovi-
sion“ dem Überlasser tatsäch-
lich zusteht.

Im nachfolgenden Gerichts-
verfahren (9 Ob 19/12b) ent-
schied der OGH, dass nach 
dem Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetz Bedingungen 
verboten sind, die die überlas-
sene Arbeitskraft für die Zeit 
nach dem Ende des Vertrags-
verhältnisses zum Überlasser 
in ihrer Erwerbstätigkeit be-
schränken. Genau dieses ver-
pönte Ziel der Beschränkung 
der Erwerbstätigkeit verfolgt 

bräuchliche Klausel fest, ha-
ben sie diese folglich für un-
anwendbar zu erklären, da-
mit sie den Verbraucher nicht 
bindet. Die missbräuchliche 
Klausel hat zu entfallen; we-
gen des Gebots des unverän-
derten Fortbestands des Ver-
trags ist es auch nicht zuläs-
sig, den Inhalt des Vertrags 
durch Anpassung abzuän-
dern. Es kommt demnach zu 
keiner geltungserhaltenden 
Reduktion oder ergänzenden 
Vertragsauslegung betref-
fend solche (missbräuchliche) 
Vertragsklauseln bei Verbrau-
chergeschäften.

Die „Banesto“ – Entschei-
dung des EuGH weist Spezi-
fika auf, die nicht allgemein 
auf das österreichische Recht 

allerdings die im gegenständ-
lichen Fall enthaltene Klausel 
in den Geschäftsbedingungen 
des Überlassers, da diese indi-
rekt dazu führt, dass es der ur-
sprünglich überlassenen Ar-
beitskraft schwerer fällt als 
sonstigen Arbeitssuchenden, 
einen Arbeitsplatz beim Be-
schäftiger zu finden, wenn 
dieser zur Leistung eines „Ent-
gelts“ verpflichtet wird. Wäre 
eine solche Vereinbarung gül-
tig, würde ein potentieller Ar-
beitgeber regelmäßig einen 
anderen - sonst gleichwerti-
gen - Arbeitnehmer einstel-
len, mit dessen Beschäftigung 
keine weiteren finanziellen 
Nachteile verbunden sind. 

Der OGH führte in seiner Be-
gründung weiters aus, dass es 
auf die Bezeichnung der ver-
einbarten Zahlung (Konven-
tionalstrafe, Reugeld, Ablöse, 
Provision, Entgelt für Weiter-
beschäftigung etc.) nicht an-
kommt – es handelt sich im-
mer um eine verbotene Be-
dingung, die keine Wirkung 
beanspruchen kann.    n

übertragen werden können. 
Dennoch ist fest zu halten, 
dass bei der Inhaltskontrol-
le von AGB ein Handlungsbe-
darf besteht. Sofern ein Unter-
nehmen AGB bereits verwen-
det oder einführen will, sind 
auch die jeweiligen Verbrau-
cherschutzbestimmungen 
sehr genau auf ihre Wirksam-
keit zu überprüfen. Ein Ge-
richt ist von Amts wegen ver-
pflichtet, die Missbräuchlich-
keit einer Vertragsklausel, die 
in den Anwendungsbereich 
des Art 6 der Richtlinie 93/13/
EWG fällt, zu überprüfen. Da-
mit – so der EuGH – soll dem 
Ungleichgewicht zwischen 
Gewerbebetreibenden und 
Verbrauchern abgeholfen 
werden.   n

„Vermittlungsprovision“ l laut OGH unzulässig

Arbeitskräfteüberlassung

i 
 
n einer jüngst ergan-

genen Entscheidung 
beschäftigte sich der 
Oberste Gerichtshof 
(OGH) mit der Frage, ob 
eine in einem personal-
bereitstellungsvertrag 
enthaltene Klausel, dass 
der Beschäftiger dem 
Überlasser ein Entgelt 
zu zahlen hat, wenn er 
die überlassene Arbeits-
kraft als Dienstnehmer 
in seinen Betrieb über-
nimmt, zulässig ist. 
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Alternativangebot 
zulässig

Für die Errichtung von Rast-
plätzen schrieb die Auftrag-
geberin einen Bauauftrag 
nach dem Bestbieterprinzip 
als offenes Verfahren aus. Ge-
genständlich war dabei ua. 
ein Bodenaustausch zur Er-
richtung von Verkehrs- und 
Parkflächen. In ihrem „Abän-
derungsangebot“ schlug die 
(spätere) Zuschlagsempfän-
gerin eine Bodenverbesse-
rung anstatt des ausgeschrie-
benen Bodenaustausches 
vor. Nach Ansicht des Bun-
desvergabeamtes (N/0056-
BVA/11/2012) läge zwar kein 
„Abänderungsangebot“ im 
Sinne des § 2 Z 1 BVergG vor, 
da die bloße Bodenverbesse-
rung eine Kostenreduktion 
von rund 12 Prozent sowie ein 
gänzlich anderes technisches 
Lösungskonzept darstelle. Die 
Bodenverbesserung sei aber 
nach den Ausschreibungsbe-
dingungen als Alternativan-
gebot zulässig. Eine Falsch-
bezeichnung als „Abände-
rungsangebot“ schadet dabei 
nicht.

Widerruf wegen 
Kostenüberschreitung 

Eine aus einer Marktgemein-
de und zwei Energie- und 
Wasserversorgungsunter-

nehmen bestehende „Auf-
traggebergemeinschaft“ be-
absichtigte ein Vergabever-
fahren zu widerrufen. Grund 
waren wesentliche Kostenü-
berschreitungen in den An-
geboten im Vergleich zur ur-
sprünglichen Kostenschät-
zung des Auftraggebers. Der 
Widerruf der Vergabe erfolgte 
zu Recht, so der Verwaltungs-
gerichtshof in seinem Er-
kenntnis vom 25. September 
2012 (2008/04/0054): Über-
höhte Preise können einen 
sachlichen Widerrufsgrund 
nach § 139 Abs 2 Z 3 BVergG 
darstellen. Es ist dabei Aufga-
be der Vergabekontrollbehör-
de, zu prüfen, ob die Kosten-
schätzung der Auftraggebe-
rin eine taugliche Vergleichs-
grundlage für die Annahme 
einer wesentlichen Erhöhung 
der Angebotspreise darstellt. 
Erforderlichenfalls hat die 
Vergabekontrollbehörde dazu 
Sachverständige zur Prüfung 
der Preisangemessenheit bei-
zuziehen.

Heimliche Weitergabe 
vertraulicher 

Unterlagen strafbar
Die A GmbH beabsichtigte als 
vergebende Stelle ein münd-
liches Hearing in einem Ver-
gabeverfahren. Für dieses 
Hearing erarbeitete sie einen 
streng vertraulichen Fragen-
katalog. Ein Angestellter der 
A GmbH übermittelte diesen 
Fragenkatalog jedoch heim-
lich vorab an einen teilneh-
menden Bieter. Damit sollte 
dieser einen Vorteil im Ver-
gabeverfahren erlangen. 
Nach Ansicht des Obersten 
Gerichtshofes (12 Os 38/12y) 
machte sich der Angestell-
te der Vergabestelle damit 
strafbar: Nach § 11 des Ge-
setzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) ist mit ei-
ner Freiheitsstrafe bis zu drei 
Monaten zu bestrafen, wer 
als Bediensteter eines Unter-

nehmens Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse, die ihm 
aufgrund seines Dienstver-
hältnisses zugänglich sind, 
unbefugt anderen „zu Zwe-
cken des Wettbewerbs“ mit-
teilt. Schutzsubjekte von § 11 
UWG sind auch die Interes-
sen der Verbraucher und der 
Allgemeinheit an einem un-
verfälschten Leistungswett-
bewerb. Bei einem Vergabe-
verfahren, in welchem der Tä-
ter auf die Wettbewerbssitu-
ation eines Mitbieters durch 
die Schaffung eines Informa-
tionsvorteiles Einfluss nimmt, 
wird die Marktsituation zu-
mindest potenziell beein-
flusst. Der Angestellte der Ver-
gabestelle handelte damit „zu 
Zwecken des Wettbewerbs“ 
in strafbarer Weise, so der  
Oberste Gerichtshof.

Schwellenwerte verlän-
gert bis Ende 2013

Die Bundesregierung be-
schloss die Verlängerung der 
Schwellenwerte-Verordnung 
bis 31. Dezember 2013. Damit 
sind weiterhin Direktver-
gaben im Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsbereich bis 
zu 100.000 Euro möglich. 
Bauaufträge bis 1 Million Eu-
ro sind damit auch zukünf-
tig im nicht offenen Verfah-
ren ohne vorherige Bekannt-
machung möglich. Nach An-
sicht der Bundesregierung 
führen die erhöhten Schwel-
lenwerte im Durchschnitt zu 
einer Verkürzung der Dauer 
der Vergabeverfahren um 
bis zu drei Monate und zu ei-
ner Senkung der Verfahren-
skosten um rund 75 Prozent. 
Insbesondere regional ori-
entierte Klein- und Mittel-
betriebe würden davon pro-
fitieren.  n

Vertrauliche Unterlagen l Weitergabe strafbar

Neues aus dem Vergaberecht
ve

rg
eb

en
D 

 
ie Vergabekon- 

trollbehörden haben 
sich in jüngster Vergan-
genheit mit interessan-
ten Themen aus dem öf-
fentlichen Auftragswe-
sen auseinandergesetzt:
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Eine interessante Entschei-
dung ist kürzlich beim Eu-
ropäischen Gerichtshof (Eu-
GH) ergangen: Oracle entwi-
ckelt und vertreibt Compu-
tersoftware. Sie ist Inhaberin 
der ausschließlichen urheber-
rechtlichen Nutzungsrechte 
an diesen Programmen und 
vertreibt die Software groß-
teils per Download über das 
Internet. Der Kunde lädt ei-
ne Kopie der Software unmit-
telbar über die Internetseite 
von Oracle auf seinen Com-
puter herunter. Beschränkt 
wird die Nutzung dieses Pro-
gramms durch einen Lizenz-
vertrag. Dieser Lizenzvertrag 
ermöglicht es dem Kunden, 
eine Programmkopie server-
seitig zu speichern und bis zu 
25 Nutzern Zugriff zu gewäh-
ren. Weiters können aktuali-

sierte Versionen der Software 
und Programme, die der Feh-
lerbehebung dienen, über die 
Internetseite von Oracle he-
runtergeladen werden. Laut 
Lizenzvertrag ist dieses Nut-
zungsrecht jedoch nicht ab-
tretbar.

UsedSoft handelt mit ge-
brauchten Softwarelizenzen, 
insbesondere mit den Nut-
zungslizenzen von Oracle.

Oracle erhob aufgrund die-
ser Geschäftspraxis gegen 
UsedSoft Klage, weil sich die 
Kunden von UsedSoft nicht 
auf ein von Oracle wirksam 
übertragenes Recht zur Ver-
vielfältigung der Computer-
programme stützen können. 
Aus den Lizenzverträgen von 
Oracle gehe nämlich hervor, 
dass das Recht zur Nutzung 
der Programme „nicht ab-
tretbar“ sei. Die Kunden von 
Oracle sind daher nicht da-
zu berechtigt, das Recht zur 
Vervielfältigung dieser Pro-
gramme an Dritte weiter zu 
übertragen. 

Recht des 
Werkschöpfers

Nach der Ansicht des Eu-
GH erschöpft sich das Recht 
des Werkschöpfers auf aus-
schließliche Verbreitung der 
Programmkopie mit dem 
Erstverkauf. Dies gilt nicht 
nur wenn der Urheberrechts-
inhaber eine Kopie auf einem 
Datenträger verkauft, son-
dern ebenfalls durch das 
Herunterladen einer Kopie. 
Durch den Abschluss eines 
Lizenzvertrages mit unbe-
fristetem Nutzungsrecht er-
lischt das ausschließliche Ver-
breitungsrecht. Dem Kunden 
wird durch diesen Lizenzver-
trag das Eigentum an der Ko-
pie übertragen. Somit kann 
sich der Rechtsinhaber, selbst 
wenn der Lizenzvertrag eine 
spätere Veräußerung unter-
sagt, dem Weiterverkauf die-

ser Kopie nicht mehr wider-
setzen.

Voraussetzung für die spä-
tere Weiterveräußerung ist je-
doch die Pflicht des ursprüng-
lichen Erwerbers die eigene 
heruntergeladene Kopie auf 
seinem Computer zum Zeit-
punkt des Weiterverkaufs un-
brauchbar zu machen. Der 
Ersterwerber ist weiters nicht 
dazu berechtigt, die Lizenz 
aufzuspalten und teilweise 
weiterzuverkaufen.

Von der Erschöpfung des 
Verbreitungsrechts sind auch 
verbesserte und aktualisier-
te Fassungen betroffen, da sie 
als Bestandteile der ursprüng-
lich heruntergeladenen Kopie 
ohne zeitliche Begrenzung ge-
nutzt werden können.

Jeder spätere Erwerber ei-
ner Kopie, für die das Ver-
breitungsrecht des Urheber-
rechtsinhabers erloschen ist, 
ist rechtmäßiger Erwerber. 
Folglich kann der neue Er-
werber der Nutzungslizenz 
die verbesserte und aktua-
lisierte Programmkopie von 
der Internetseite des Urhe-
berrechtsinhabers herunter-
laden.

Der EuGH führt also in sei-
ner Entscheidung aus, dass 
für Software und Lizenzen 
dieselben Bestimmungen gel-
ten wie für andere Gebraucht-
waren. Durch die vorgege-
benen Grenzen, die in der Un-
brauchbarmachung vor Wei-
terveräußerung liegen, steht 
dem Grundprinzip der Wa-
renfreiheit nichts im Wege.  n

D 
 
ie geistige Leis-

tung ist in unserer Ge-
sellschaft ein wertvolles 
Wirtschaftsgut, dessen 
Bedeutung in der Welt 
technischer Entwick-
lungen ständig wächst. 
Diese geistige Leistung 
wird durch das Urhe-
berrecht geschützt, das 
auch für Computerpro-
gramme gilt.

Erlaubter Handel l mit gebrauchten Lizenzen

Geistige Leistung geschützt
er

fu
n

de
n
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